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2. Spain

3A. Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
DG de Coordinación del MI y Otras Políticas Comunitarias
SDG de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
Plaza Marqués de Salamanca 8, 28006 Madrid

3B. Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

4. 2024/0397/HU - C50A - Lebensmittel

5. Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2015/1535

6.
Im Rahmen der Richtlinie 2015/1535 notifizierte die ungarische Regierung am 15. Juli 2024 den Entwurf einer Änderung
der Regierungsverordnung [„Regierungserlass“] Nr. 210/2009 vom 29. September 2009 über die Bedingungen für die
Ausübung kommerzieller Tätigkeiten zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Minderjährigen (2024/0397/HU).

Die Prüfung des Entwurfs hat die spanischen Behörden veranlasst, die nachstehenden Bemerkungen gemäß Artikel 5
Absatz 2 der genannten Richtlinie abzugeben.

1. Bitte erläutern Sie, warum der Entwurf Zusammensetzungsanforderungen enthält, wobei zu berücksichtigen ist, dass
es keine harmonisierte Definition oder Zusammensetzungsanforderungen für Energy-Drinks in den EU-Rechtsvorschriften
gibt und dass die nationalen Rechtsvorschriften anderer EU-Mitgliedstaaten andere Zusammensetzungskriterien als die
im Entwurf für diese Arten von Produkten formulierten festlegen.

2. Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen und unter Hinweis darauf, dass der Entwurf keine Klausel über die
gegenseitige Anerkennung enthält, werden die ungarischen Behörden ersucht, eine solche Klausel einzuführen, um zu
verhindern, dass diese Verordnung zu einem unnötigen Hindernis für den Handel mit den unter den Entwurf fallenden
Lebensmitteln innerhalb der Union wird.
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